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Nr. 26 Dingolfing, 20. November 2013 

 
 
42-641/4/2/4-A 332 
 
 
Wasserrecht; 
Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1077, 1081 – 1089, Gem. 
Pilsting, durch die Haas-Kies e.K. 
 
 
 
Die Haas-Kies e.K. beantragte unter Vorlage von Planunterlagen die Planfeststellung zur Herstellung 
eines Grundwasserbaggersees auf den o.g. Grundstücken.  
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass 
 
1) Pläne und Beilagen (Erläuterungsbericht, Übersichtslageplan M = 1 : 10.000, Übersichtslageplan 

M = 1 : 5.000, Übersichtslageplan auf Luftbild M = 1 : 1.000, Abbauplan M = 1 : 1.000, 
Rekultivierungsplan M = 1 : 1.000, Schnitte M = 1 : 500, Hydrogeologische Gutachten vom Mai 
2012 und 22.08.2013, Prognose und Beurteilung der vom Vorhaben ausgehenden 
Geräuschemissionen vom 15.11.2012, Stellungnahme Schallschutz vom 17.07.2013), aus denen 
sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, in der Zeit vom Montag, den 02.12.2013 bis 
einschließlich Donnerstag, den 02.01.2014, beim Markt Pilsting, während der Dienststunden 
ausliegen, 

 
2) für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 
 
3) Einwendungen gegen das Unternehmen und Äußerungen zu den Umweltauswirkungen des 

Vorhabens beim Markt Pilsting oder beim Landratsamt Dingolfing-Landau, Zimmer 221, bis 
spätestens 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (16.01.2014) schriftlich oder zur 
Niederschrift zu erheben sind, 

 
4) mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf 

besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, 
 
5) bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 

kann, 
 
6) a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch  

öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
 

 b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
 ersetzt werden kann, 

 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
 
 
Dingolfing, den 19.11.2013 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
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Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
 
 

A U F G E B O T  
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3405132725 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen Tage an, seine 
Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Urkunde vorzulegen, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
Landau, den 05.11.2013 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez. 
Gabriele Arenz 
Gebietsdirektorin 
 
 
 

-------------- 
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Übung der Bundeswehr 
 
 
 
Die Bundeswehr führt vom 09.12. – 12.12.2013 im Raum St. Englmar – Ruhmannsfelden – 
Deggendorf – Natternberg – Altenbuch – Mengkofen – Neuhofen – Sallach – Rain – Mitterfels  
eine Übung durch. 
 
 
Besonderheiten der Übung :  Blaulicht- und Nebelmitteleinsatz zu Übungszwecken 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Das 
Auflesen von Fundmunition oder Munitionsteilen ist verboten. Wer militärische Kampfmittel findet, hat 
dies der übenden Truppe oder der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Neben den Jagdberechtigten sollen auch die Bewohner abgelegener Gemeindeteile oder einzelner 
Gehöfte in ortsüblicher Weise von der Übung benachrichtigt werden. 
 
Einwendungen gegen diese Übung sind bis 28.11.2013 beim Landratsamt Dingolfing-Landau 
vorzubringen. 
Manöverschäden müssen sofort nach Bekanntwerden bei der örtlich zuständigen Gemeinde gemeldet 
werden. 
 
 
 
Dingolfing, 20.11.2013 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 

 
 
 
 


